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26. Januar 2026 Tagesschulverordnung 2026 (TSV26) 

 
Der Gemeinderat Diemtigen, gestützt auf die Art. 15 bis 17 und Art. 24 der 
Bildungsverordnung 2026 vom 12. Januar 2026, beschliesst: 

Grundsatz Art. 1   1 Die Gemeinde Diemtigen führt Tagesschulangebote im Sinne von 
Art. 14d ff. des Volksschulgesetzes (VSG), Art. 8 der Volksschulverord-
nung (VSV) und der kantonalen Tagesschulverordnung (TSV), wenn eine 
genügende Nachfrage besteht. 

2 Es können auch Tagesschulangebote bereitgestellt werden, für die keine 
genügende Nachfrage besteht. 

3 Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung ergänzen die kantona-
len Regelungen. 

Verbindlichkeit Art. 2   Anmeldungen für Tagesschulangebote sind verbindlich. 

Gebührenpflicht Art. 3   Das Tagesschulangebot der Gemeinde ist eine gebührenpflichtige 
Leistung. 

Ausschluss Art. 4   1 Kinder, die für die Tagesschulbetreuung angemeldet sind, können 
bei Vorliegen triftiger Gründe von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

2 Ein Ausschluss hat nach den Regeln von Art. 28 VSG zu erfolgen. 

Mitwirkung Eltern Art. 5   Eltern und Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, der Finanzabtei-
lung der Gemeinde Änderungen von Einkommens- oder Haushaltsverhält-
nissen spätestens einen Monat nach deren Eintritt zu melden. 

Mahlzeitenkosten Art. 6   Die Kosten je zubereitete Mahlzeit betragen CHF 8.00. 

Inkrafttreten Art. 7   Diese Verordnung tritt unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der Bil-
dungsverordnung 2026 vom 12. Januar 2026 auf den 1. August 2026 in 
Kraft und ersetzt alle widersprechenden Bestimmungen, insbesondere die 
Art. 35 bis 49 der Schulverordnung vom 13. April 2015. 

Oey, 26. Januar 2026 

GEMEINDERAT DIEMTIGEN 

Ueli Imobersteg Pascale Ruch 
Gemeinderatspräsident Gemeindeschreiberin 
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Änderungstabelle nach Beschluss  

Beschluss  Inkrafttreten  Element  Änderung  
26.01.2026 01.08.2026 Erlass  Neufassung  

 
Änderungstabelle nach Artikel  

Element  Beschluss  Inkrafttreten  Änderung  
Erlass  26.01.2026 01.08.2026 Neufassung  

 


